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Nach dem Infektionsschutzgesetz hat ei-
gentlich die Kommission für Krankenhaus-
hygiene und Infektionsprävention (KRINKO) 
beim Robert Koch-Institut die Aufgabe, 
Empfehlungen zur Prävention nosokomia-
ler Infektionen sowie zu betrieblich-orga-
nisatorischen und baulich-funktionellen 
Maßnahmen der Hygiene in medizinischen 
Einrichtungen zu erstellen. Die Empfeh-
lung der KRINKO zur „Infektionsprävention 
in der Zahnheilkunde – Anforderungen an 
die Hygiene (2006)“ ist im Archiv der Emp-
fehlungen der KRINKO beim RKI zu finden, 
sie wird nicht mehr aktualisiert. Bezüglich 
fachspezifischer Fragestellungen verweist 
das RKI grundsätzlich auf die Fachexpertise 
der BZÄK und der entsprechenden Fach-
gesellschaften. Der vorliegende Hygiene-
leitfaden des DAHZ soll diese Aufgabe er-
füllen. 

Auch bei der Erarbeitung der vorlie-
genden Ausgabe kooperierte der DAHZ 
mit der Arbeitsgruppe Zahnmedizin der 
Deutschen Gesellschaft für Krankenhaus-
hygiene (DGKH). Damit floss die Expertise 
der DGKH als wissenschaftlich-medizini-
sche Fach gesellschaft vor allem auf den 
Gebieten der Desinfektion und Sterilisa-
tion in den Leitfaden ein. 

Gegenüber der 14. Auflage wurden 
neben redaktionellen Änderungen vor al-
lem das Kapitel 7 „Aufbereitung von Medi-
zinprodukten“ grundlegend überarbeitet. 
Die Überarbeitungen umfassen die fol-
genden Punkte:

 ū Bei Neu-, Zu- und Umbauten, möglichst 
auch bei bestehenden Einrichtungen, 
hat die Aufbereitung von zahnärztli-
chem Instrumentarium in einem eige-
nen Raum zu erfolgen. Innerhalb eines 
Aufbereitungsraums hat eine Bereichs-
trennung in „unrein“, „rein“ und ggf. „La-
gerung“ zu erfolgen. Bei bestehenden 
Einrichtungen ohne eigenen Aufberei-
tungsraum muss eine zeitliche bzw.  
organisatorische Trennung von der Pa-
tientenbehandlung erfolgen. Dadurch 
soll eine Rekontamination aufbereiteter 
Medizinprodukte vermieden werden. 
Der Aufbereitungsraum muss über eine 
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Lüftungsmöglichkeit (Fenster mit Insek-
tenschutz oder raumlufttechnische  
Anlage) verfügen. 

 ū Der für die Praxishygiene verantwort-
liche Zahnarzt benennt dazu befähigte  
Mitarbeiter, die zur dokumentierten 
Freigabe zur erneuten Anwendung 
oder hygienischen Lagerung von Medi-
zinprodukten berechtigt sind. Die Frei-
gabeberechtigung muss schriftlich do-
kumentiert werden. 

 ū Vor der Anschaffung von Instrumenten 
und sonstigen Medizinprodukten sollte 
anhand der Angaben der Medizinpro-
duktehersteller für die Aufbereitung 
geprüft werden, ob die für die Aufberei-
tung erforderlichen Mittel und Geräte 
(Prozesschemikalien, Reinigungs- und 
Desinfek tionsgeräte, Sterilisator etc.) in 
der Praxis verfügbar sind. 

 ū Bei der manuellen Aufbereitung semi-
kritischer Medizinprodukte mit be-
grenzt viruziden Desinfektionsmitteln 
ist eine abschließende thermische Des-
infektion im Dampfsterilisator erforder-

lich. Sollte auf eine abschließende ther-
mische Desinfektion verzichtet werden, 
sind mykobakterizide, fungizide und vi-
ruzide Desinfektionsmittel erforderlich. 
Aussagen zur derzeit intensiv diskutier-
ten Frage der Wischdesinfektion semi-
kritischer Medizinprodukte finden sich 
in der aktuellen Ausgabe des Hygiene-
leitfadens (noch) nicht.

 ū Die Anforderungen an Sterilverpackun-
gen für die Dampfsterilisation wurden 
spezifiziert. Gewährleisten Verpackun-
gen keinen erregerdichten Verschluss 
(z. B. perforierte Siebboxen, Endo-Boxen 
oder Normtrays), sind diese zusätzlich in 
heiß- bzw. selbstsiegelfähige Klarsicht-
beutel oder -schläuche aus Papier und 
Kunststofffolie zu verpacken. 

 ū Die Forderung der Medizinprodukte-Be-
treiberverordnung nach Validierung der 
Aufbereitungsverfahren schließt neben 
Thermodesinfektoren bzw. Sterilisatoren 
auch die Validierung der Verpackungs-
prozesse ein. Die früher vertretene Mei-
nung, dass lediglich maschinelle Verfah-

ren validierbar seien, ist in den letzten 
Jahren verlassen worden. Nunmehr be-
schreiben Normen und Leitlinien auch 
manuelle Verpackungsverfahren und 
deren Validierung. Das gibt mehr Hand-
lungsspielraum, aber generiert auch zu-
sätzliche Kosten.

 ū Die Dokumentation der Aufberei-
tungsprozesse als Chargendokumen-
tation oder Tagesabschlussdokumen-
tation wurde beschrieben. Diese ist 
mindestens fünf Jahre aufzubewah-
ren.
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